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§ 47b EisbG Bahnbenützende
 EisbG - Eisenbahngesetz 1957

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Bahnbenützende haben den dienstlichen Anordnungen der Eisenbahnaufsichtsorgane (§ 30) Folge zu leisten

und sich bei Benützung der Eisenbahnanlagen und der Schienenfahrzeuge so zu verhalten, wie es die Sicherheit

und Ordnung des Betriebes der Eisenbahn, des Betriebes von Schienenfahrzeugen auf der Eisenbahn, des

Verkehrs auf der Eisenbahn sowie die Rücksicht auf andere gebieten.

2. (2)Bahnbenützende dürfen nur an den dazu bestimmten Stellen und nur an der dazu bestimmten Seite der

Schienenfahrzeuge ein- und aussteigen.

3. (3)Solange sich ein Schienenfahrzeug in Bewegung befindet, ist das Öffnen der Außentüren des

Schienenfahrzeuges, das Betreten der Trittbretter und das Verweilen auf ungesicherten offenen Plattformen

sowie das Ein- und Aussteigen verboten.

4. (4)Es ist verboten, Gegenstände aus dem Schienenfahrzeug zu werfen.

In Kraft seit 27.07.2006 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/eisbg/paragraf/30
file:///

	§ 47b EisbG Bahnbenützende
	EisbG - Eisenbahngesetz 1957


